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Unter welchen Voraussetzungen die Räume einer öffentlichen Schule Externen für Veranstaltun-
gen überlassen werden können, ist eine Frage des jeweiligen Landesrechtes. Unter Berücksichti-
gung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 3 Absatz 1 GG) steht den zuständigen Stellen ein 
erheblicher Gestaltungsspielraum bei der Festlegung entsprechender Nutzungsregeln zu. Dieser 
Spielraum umfasst grundsätzlich auch die Möglichkeit zur Differenzierung zwischen Gewerk-
schaften und politischen Parteien. 
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